
www.sw-i.de
Seite 1 / 2

Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH
Ringlerstraße 28, 85057 Ingolstadt
Tel. 0800 / 8000 230, Fax 0841 / 80-44 69, kundenservice@sw-i.de

Ersatzversorgung mit Strom  
Allgemeines Preisblatt nebst ergänzenden Bedingungen 
für Nicht-Haushaltskunden* mit Leistungsmessung

Gemäß § 38 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) nebst 
ergänzenden Bedingungen für den Bezug aus der 
 Niederspannung.

Ersatzversorgung gemäß § 38 EnWG liegt vor, sofern 
Letztverbraucher über das Energieversorgungsnetz 
der allgemeinen Versorgung in Niederspannung Ener-
gie (Elektrizität/Strom) beziehen, ohne dass dieser 
Bezug einer Lieferung oder einem bestimmten Lie-
fervertrag zugeordnet werden kann. In diesem Fall gilt 
die Energie von dem Unternehmen geliefert, das nach 
§ 36 Abs. 1 EnWG berechtigt und verpflichtet ist.

* Nicht-Haushaltskunden sind Letztverbraucher, die 
weder nach § 3 Ziffer 22 EnWG noch nach § 36 EnWG 
und auch nicht im Sinne von § 41 EnWG den Haushalts-
kunden zugerechnet werden können. 

Dieses Preisblatt ersetzt das bisherige seit 15. März 
2023 geltende Preisblatt für Nicht-Haushaltskunden* 
mit Leistungsmessung nebst ergänzenden Bedingun-
gen.

Die Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH stellt als 
Energieversorgungsunternehmen gemäß § 38 Abs. 1 
EnWG nach den jeweils geltenden „Allgemeinen Be-
dingungen für die Grundversorgung von Haushalts-

kunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus 
dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungs-
verordnung – StromGVV) vom 26.10.2006“ aus dem 
Verteilnetz der Stadtwerke Ingolstadt Netze GmbH 
Elektrizität zu den nachstehenden Allgemeinen Prei-
sen nebst ergänzenden Bedingungen zur  Verfügung.

Aktuelle Informationen, insbesondere über die gel-
tende StromGVV sowie über das geltende Preisblatt 
nebst ergänzenden Bedingungen, werden im Inter-
net unter www.sw-i.de veröffentlicht und dem Letzt-
verbraucher/Kunden vor Vertragsabschluss bzw. bei 
Bestätigung des Vertragsabschlusses sowie auf Ver-
langen kostenlos ausgehändigt.

I.  Ersatzversorgungspreis für Nicht-Haushaltskunden* mit 1/4 –Stunden-Leistungsmessung,
 wenn die höchste ¼-Stunden-Leistung des Kunden in mindestens zwei Monaten des Abrechnungsjahres 30 kW übersteigt
Der Ersatzversorgungspreis setzt sich wie folgt zusammen: 

1. Energiepreis

Bezeichnung Einheit netto

Energiepreis Cent/kWh 21,34

Der Energiepreis enthält die Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb.

2.  Weitere Preisbestandteile
 ● Netznutzung, Messstellenbetrieb inkl. Messung sowie Konzessionsabgabe 

Hinzu kommen die Kosten für Messstellenbetrieb inkl. Messung und das an den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt. Netzentgelt im Sinne des Satzes 1 ist das vom 
Lieferanten an den Netzbetreiber für den Netzzugang zu entrichtende Entgelt einschließlich Konzessionsabgabe (KA), jedoch ohne Berücksichtigung der nachstehend 
benannten weiteren, gesetzlich auferlegten Kosten. 

Die jeweils aktuellen Entgelte für die Netznutzung sind auf der Internetseite der Stadtwerke Ingolstadt Netze GmbH unter www.swi-netze.de veröffentlicht. Die weiteren 
Preisbestandteile sind zusätzlich auf den Internetseiten der deutschen Übertragungsnetzbetreiber (www.netztransparenz.de) und des Bundesministeriums der Justiz 
(www.gesetze-im-internet.de) veröffentlicht.

 ● Umlagen
Als weitere Preisbestandteile kommen derzeit hinzu die gesetzlichen Mehrkosten aus der KWKG-Umlage nach § 12 Energiefinanzierungsgesetz (EnFG), die Umlage 
gemäß § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV), die Offshore-Netzumlage gemäß § 12 EnFG sowie die gesetzliche Stromsteuer (Ökosteuer) in der jeweils 
geltenden Höhe.  

3. Umsatzsteuer, Preisanpassung bei gesetzlichen und behördlichen Änderungen
Alle Preise sind Nettopreise, auf die die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe erhoben wird.

Sollten Gesetze, sonstige Rechtsnormen oder Festlegungen der Bundesnetzagentur die Wirkung haben, dass der Bezug oder die Abgabe elektrischer Energie unmittelbar 
oder mittelbar verteuert bzw. verbilligt werden, wird die Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH eine entsprechende Anpassung der Entgelte vornehmen.

Gemäß § 38 Abs. 3 EnWG ist die Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH berechtigt die Allgemeinen Preise der Ersatzversorgung jeweils zum 1. und 15. Tag eines Kalender-
monats neu zu ermitteln und ohne Einhaltung einer Frist durch Veröffentlichung auf der Internetseite anzupassen. Eine gesonderte Mitteilung der Preisänderung an den 
Kunden erfolgt nicht.

Geltend ab 1. April 2023
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VI. Stromkennzeichnung
Informationen zu der Stromkennzeichnung der Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 07.07.2005 zuletzt geändert durch Art. 84 
des Gesetzes vom 10.08.2021.

IV. Kosten bei Zahlungsverzug
Kosten für Betrag in EUR

Zahlungsaufforderung (Zahlungserinnerung) 1,50

erneute Zahlungsaufforderung 2,50

Ersatzversorgung mit Strom  
Allgemeines Preisblatt nebst ergänzenden Bedingungen 
für Nicht-Haushaltskunden* mit Leistungsmessung

III. Zahlungsweisen
Der Kunde ist berechtigt, fällige Zahlungen wahlweise durch folgende Zahlungsweisen zu leisten:

 ● SEPA-Lastschriftverfahren / Einzugsermächtigung
 ● Überweisung / Dauerauftrag
 ● Barzahlung

V. Kosten für Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung
Die Kosten für die Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung entnehmen Sie bitte dem im Internet veröffentlichten Preisblatt der Stadtwerke Ingolstadt Netze 
GmbH als örtlichen Netzbetreiber.

Gesamtstromlieferungen 
des Unternehmens 
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* Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW), Datenerhebung 2021 – Bundesmix 2021, Stand: September 2022

Unsere Ökostromprodukte  
INstrom aquavolt, INstrom mobil,  

SWI RegioVolt, SparINstrom,  
INstrom online, INstrom business,  
SWIstrom 24 und SWI Heizstrom
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Verbleibender  
Energieträgermix 
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Zum Vergleich: 
Stromerzeugung  

in Deutschland* 2021 
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CO2-Emission g/kWh 350
Radioaktiver Abfall g/kWh 0,0003

 Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage  Strom aus Erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage  
 Kernenergie  Kohle  Erdgas  Sonstige fossile Energieträger

Durch Rundungen summieren sich die Prozentwerte möglicherweise nicht auf 100.

II.  Stromlieferung, Laufzeit und Abrechnung 
Stromlieferung 
Die Stromlieferung erfolgt in Form eines gesetzlichen Schuldverhältnisses nach § 38 EnWG in Verbindung mit § 3 StromGVV durch die Stadtwerke Ingolstadt Energie 
GmbH und bedarf keines gesonderten schriftlichen Vertragsabschlusses. Der Letztverbraucher (Kunde) wird über den Beginn der Ersatzversorgung schriftlich informiert. 

Kunden, die Energie aus der Mittelspannungsebene beziehen, ohne dass dieser Bezug einer Lieferung oder einem bestimmten Energieliefervertrag zugeordnet werden 
kann, bietet die Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH die Möglichkeit an, im Rahmen einer sogenannten „Ersatzbelieferung“ (analog der Ersatzversorgung gem. § 38 EnWG) 
mit Energie zu beliefern. Die Ersatzbelieferung erfolgt bis auf Widerruf, ohne dass die Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH dazu verpflichtet ist. Bei Fragen kontaktieren 
Sie uns gerne unter der Telefonnummer 0841-804400.

Laufzeit 
Die Ersatzversorgung endet gemäß § 38 Abs. 4 Satz 1 EnWG mit dem Zeitpunkt, ab dem der Letztverbraucher (Kunde) aufgrund eines anderen Liefervertrages  beliefert 
wird, jedoch spätestens drei Monate nach Beginn der Ersatzversorgung. 

Abrechnung 
Die Abrechnung erfolgt monatlich. Die Rechnungslegung erfolgt als Gesamtrechnung über alle Bestandteile (Entgelt der Ersatzversorgung, Entgelte der Netznutzung 
sowie Steuern, Abgaben und Umlagen).
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